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 I. Befahrungsabgaben für 
  
 1. Güter 

 
Für Güter (ausgenommen Bunker- und Proviantboote - TS 069 sowie Con-
tainer - TSn 061 ff) sind je Gewichtstonne (1000 kg) und je Kilometer 
Abgaben zu entrichten, und zwar: 

  
 a) nach Regelsätzen 
  

053* − auf dem Neckar 
 für Güter der Güterklassen I/II     

für Güter der Güterklassen III/IV     

für Güter der Güterklasse V    

für Güter der Güterklasse VI     

 

1,012 Cent 

0,844 Cent 

0,741 Cent 

0,506 Cent 

  

 − auf dem Main und auf dem Main-Donau-Kanal 
 nach dem Tarifsatzzeiger Main/Main-Donau-Kanal (Anlage 1), dem 

abhängig von der Länge der durchfahrenen abgabenpflichtigen Stre-
cke nachstehende Tarifsätze zugrunde liegen mit der Maßgabe, dass 
die Abgaben für die längere Strecke nicht billiger sein dürfen als die 
für die kürzere: 

  

054 − bis 180 km 
 für Güter der Güterklassen I/II 

für Güter der Güterklassen III/IV 

für Güter der Güterklasse V 

für Güter der Güterklasse VI 

1,012 Cent

0,844 Cent

0,741 Cent

0,506 Cent

  

055 − von 181 bis 384 km 
 für Güter der Güterklassen I/II 

für Güter der Güterklassen III/IV  

für Güter der Güterklasse V 

für Güter der Güterklasse VI 

0,716 Cent

0,585 Cent

0,488 Cent 

0,391 Cent
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056 − von mehr als 384 km 
 für Güter der Güterklassen I/II  

für Güter der Güterklassen III/IV  

für Güter der Güterklasse V  

für Güter der Güterklasse VI  

 

0,585 Cent 

0,488 Cent 

0,391 Cent 

0,291 Cent 

 

  

057∗ − auf der Saar 
 für Güter der Güterklasse I  

für Güter der Güterklasse II  

für Güter der Güterklasse III 

für Güter der Güterklasse IV  

für Güter der Güterklasse V 

für Güter der Güterklasse VI  

 

0,644 Cent 

0,640 Cent  

0,548 Cent 

0,456 Cent  

0,362 Cent 

0,270 Cent 

 

  

058 − auf der Lahn 
 für Güter der Güterklassen I/II  

für Güter der Güterklassen III/IV  

für Güter der Güterklasse V  

für Güter der Güterklasse VI  

0,920 Cent 

0,767 Cent 

0,675 Cent 

0,460 Cent 

  
  
  
 b) nach Ausnahmesätzen des Teils D 
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 2. Container 

 
Für beladene Container sind je Kilometer zu entrichten 
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061* − bis zu 20 Fuß Länge (Gkl. I : Nr. 9992)  2,50 Cent 
 

062 − mehr als 20 Fuß Länge (Gkl. I : Nr. 9993)  5,00 Cent 
  
  
 3. Großraum- und Schwergüter 

 
065 Für Großraum- und Schwergüter       

 (Gkl. VI : Nr. 9994) 
 sind je Tonne und Kilometer zu entrichten  0,102 Cent 
  

067 4. Fähren, schwimmende Geräte und Anlagen *) 
  
 Für Fähren, schwimmende Geräte (z. B. Bagger, 

Schwimmkräne) und schwimmende Anlagen 
(z. B. Badeanstalten, Bootshäuser, Docks) sind 
je Kilometer zu entrichten:  0,50 Euro 

 
069 5. Bunker- und Proviantboote 

  
 Für Bunker- und Proviantboote ist je Tragfähigkeitstonne und Jahr eine 

Pauschale von 7,60 Euro zu entrichten. Diese Pauschale berechtigt zum Befah-
ren aller Bundeswasserstraßen im Geltungsbereich dieses Tarifs für die Dauer 
eines Jahres. 

  
 Die Pauschale für ein halbes Kalenderjahr (1. Januar bis 30. Juni, 1. Juli bis 

31. Dezember) beträgt 3,80 Euro je Tragfähigkeitstonne.  
 
Für einen Kalendermonat ist 0,65 Euro je Tragfähigkeitstonne zu zahlen. 
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 6. Fahrgast- und Fahrgastkabinenschiffe (ausgenommen Lahn) 
  
 Für Fahrgast- und Fahrgastkabinenschiffe, die Personen befördern, oder die 

anderweitig gewerblich genutzt werden, sind je Kilometer der Fahrstrecke zu 
entrichten: 

  
070* a) für Fahrgastschiffe, die Personen befördern  

  
 mit einer höchstzulässigen Fahrgastzahl von 

    
 bis zu 

 
 50 Personen 
100 Personen 
150 Personen 

5 Cent 
10 Cent 
15 Cent 

                                                 
* Stand : 01. Januar 2002 
*) im Sinne von § 1.01 Nrn. 10, 11, 12, 13 BinSchStrO 
* Stand : 01. Januar 2002 



mehr als 

200 Personen 
250 Personen 
300 Personen 
350 Personen 
400 Personen 
450 Personen 
500 Personen 
600 Personen 
800 Personen 
800 Personen  

 

20 Cent 
25 Cent 
30 Cent 
35 Cent 
40 Cent 
45 Cent 
50 Cent 
60 Cent 
80 Cent 
100 Cent 

 
   

071 b) für Fahrgastschiffe   
   
 - mit Personenbeförderung bei Fahrten innerhalb einer Stauhaltung 

 
- bei anderweitiger gewerblicher Nutzung 

   
 mit einer höchstzulässigen Fahrgastzahl von  

   
 bis zu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 mehr als 

  50 Personen 
100 Personen 
150 Personen 
200 Personen 
250 Personen 
300 Personen 
350 Personen 
400 Personen 
450 Personen 
500 Personen 
600 Personen 
800 Personen 
800 Personen  

 

2,5 Cent 
5,0 Cent 
7,5 Cent 

10,0 Cent 
12,5 Cent 
15,0 Cent 
17,5 Cent 
20,0 Cent 
22,5 Cent 
25,0 Cent 
30,0 Cent 
40,0 Cent 
50,0 Cent 
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072* c) für Fahrgastkabinenschiffe, die Personen befördern 
  
 mit einer höchstzulässigen Zahl von 
   
 bis zu 

 
 
 
 
 
 
 
 mehr als 

  25 Betten 
  50 Betten 
100 Betten 
150 Betten 
200 Betten 
250 Betten 
300 Betten 
400 Betten 
400 Betten 

23  Cent 
46  Cent 
92  Cent 

138  Cent 
184  Cent 
230  Cent 
276  Cent 
368  Cent 
460  Cent 

   
073 d) für Fahrgastkabinenschiffe bei anderweitiger gewerblicher Nutzung 

  
 mit einer höchstzulässigen Zahl von 
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 bis zu 

 
 
 
 
 
 
 
 mehr als 

  25 Betten 
  50 Betten 
100 Betten 
150 Betten 
200 Betten 
250 Betten 
300 Betten 
400 Betten 
400 Betten 

11,5  Cent 
23,0  Cent 
46,0  Cent 
69,0  Cent 
92,0  Cent 

115,0  Cent 
138,0  Cent 
184,0  Cent 
230,0  Cent 
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 Schleusengebühren für 
  
 1. Schleusungen innerhalb der festgesetzten Schleusenbetriebszeit  

(s. a. TS 022). 
 
Für jede Schleusendurchfahrt (Schiffsschleuse) sind je Fahrzeug zu ent-
richten: 

  
 1.1 für die Fahrgastschifffahrt auf der Lahn 
  

076* a) für Fahrgasttagesschiffe, die Personen befördern 
 
mit einer höchstzulässigen Fahrgastzahl 
 
bis zu 100 Personen 
 
bis zu 200 Personen 
 
mehr als 200 Personen 

 
 
 
 
1,00 Euro 
 
1,50 Euro 
 
3,00 Euro 
 

   
077 b) bei Vorauszahlung für 10 Schleusendurchfahrten 

für Fahrgasttagesschiffe 
 
mit einer höchstzulässigen Fahrgastzahl 
 
bis zu 100 Personen 
 
bis zu 200 Personen 
 
mehr als 200 Personen 

 
 
 
 
 
8,00 Euro 
 
12,00 Euro 
 
24,00 Euro 

  
078 c) bei Vorauszahlung für ein Jahr für Fahrgasttages-

schiffe 
 
mit einer höchstzulässigen Fahrgastzahl 
 
bis zu 100 Personen  
 
bis zu 200 Personen  
 

 
 
 
 
 
125,00 Euro 
 
435,00 Euro 
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mehr als 200 Personen  945,00 Euro 
   

079 d) für Fahrgastkabinenschiffe, die Personen befördern 3,00 Euro 
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 1.2 allgemein  

 
für Sportfahrzeuge, und zwar 

 
080* a) Ruderboote, Segelboote 

(offene Jollen), Kanus und 
sonstige Paddelboote je Fahrzeug  1,50 Euro 

  
081 b) Motorsportboote bis 6 m 

Länge je Fahrzeug  3,00 Euro 
  

082 c) Motorsportboote über 6 m 
Länge und Kajütsegelboote je Fahrzeug  4,50 Euro 

  
083 Die Schleusengebühren nach den Tarifstellen 080 bis 082 werden - soweit 

Sportfahrzeuge nicht nach Tarifstelle 1012 von den Gebühren befreit sind - 
im Rahmen einer mit den Verbänden der Sportschifffahrt getroffenen Ver-
einbarung durch eine von diesen zu zahlende Jahrespauschale abgegol-
ten. 

  
084 für Kleinfahrzeuge *)                                            

ausgenommen Sportfahrzeuge 
sowie Bunker- und Proviantboote je Fahrzeug  3,00 Euro 

  
 2. Schleusungen außerhalb der festgesetzten Schleusenbetriebszeit 

(s. a. TS 023) 
 
Außerhalb der festgesetzten Schleusenbetriebszeit sind -neben den sonstigen 
Schifffahrtsabgaben - für jede Schleusendurchfahrt (Schiffsschleuse) je Fahr-
zeug/Anlage zu entrichten: 

 
086 für Früh- und Spätschleusungen 25,00 Euro 

  
089 für Nachtschleusungen 60,00 Euro 

  
092 Die Schleusengebühren für Sportfahrzeuge nach der Tarifstelle 086 werden 

- soweit Sportfahrzeuge nicht nach Tarifstelle 1012 von den Gebühren befreit 
sind - im Rahmen einer mit den Verbänden der Sportschifffahrt getroffenen Jah-
respauschale abgegolten, wenn diese Fahrzeuge mit anderen als Sportfahrzeu-
gen (z. B. Güterschiffe, Fahrgastschiffe) geschleust werden. 

  
094 3. Vorschleusungen  

 
Für Vorschleusungen (s. a. TS 024) sind je Fahrzeug, 
Anlage für jede Schleusendurchfahrt zu entrichten 20,00 Euro 
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*) im Sinne von § 1.01 Nr. 14 BinSchStrO
 
 


